
Stellungnahme

au den von Rat dar Evangelischen Kirche der Altproussisahen Union in
April 1936 vorb'ffentliohten grundsStsltohm Badanken gegen die Heure*
golung des Kirohensteueraesens in Praussen.

Schon seit Oahren haben dis prtusetsohen evangelischen Xirohen
den Wunsch gehabt, die Steuergesetzgebung der 3ahre 1905/1906 neu xu,
gestalten, weil sie in mehrfacher Besiehung nicht »ehr den heutigen
Erfordernissen entspricht und sich insbesondere für die Erhebung der
Kirchensteuer als viel *u sohwerfSllig eratesan hat. Die Wünsche der
Kirche betrafen in dar So-uptsaoht die folgenden Punkte:

1. Die Unaandlung der Vergangenheitsbesteuerung in die Gegenaarts*
besteuerung.

Die Vergangsnhettsbastuerung trügt eine Reihe von Pngereohtig"
ketten in sich. So müssen Ktrohensteuerpfltohtige su einer naoh den
Einkommen des Vorjahres berechneten Kirchensteuer herangesogen werden,
trotjfden ihr Einkomnon sich in den Kirchensteuer Jahr gans erheblich
verringert hat. Auf der anderen Saite morden Steuerpflichtige, deren
Etnkonnsn sich in KirchensteuerJahr erhSht hat, nur naoh de» geringen
Einkommen des Vorjahres nur Kirchensteuer herangezogen. Ss ist vor"
stündlich, dass diese von Kirchensteuer Pflichtigen als Ungereohtig»
katt empfunden« Art der Besteuerung nicht nur von den Kirchensteuer"
Pflichtigen, sondern auch von den für die gerechte Usilegung der Kir*
omhensteuer verantwortlichen Stellen bedauert wird, und dass deshalb
eine Aenderung erstrebt aird.

S. Eine stärkere Sicherung des Ssreinbringens kleiner Ktrohensteu»
erbeträge.

Die Beitreibung der kleinen KtrohaneteuerbetrSge ist naoh dem
bisherigen Recht nur sohtner und nur unter Barten für den Klrohensteu"
erpfltohtigen durchführbar. Das nacht sich besonders in dsn Städten
bemerkbar mit den Ergebnis, dass die städtischen Xtrohengenainden,
die in grossen Umfange auf die kleinen Steuerzahler angeviessn sind,
in ihrer Ftnanngebarung stark behindert »erden. Die Beitreibung die"
eer kleinen KtrohensteuerbetrSge ist auch kirchlich nur sohuer au
oerantuorten, aail nit der Beitreibung hohe Kosten verbunden sind,
die den Steuerpflichtigen, der soateso nur das Notwendigste sun Leben
hat, sehr hart treffen.

S. Die Erfassung der sinkonnensteuerfraten Personen.
Sie war naoh der Xtrohenateuergesetsgebung von 1905/1906 nur be*

sohränkt nb'gltah. Dia Freilassung ist aber unsosial, wann Ktrohenga~
steindeglieder Binar ein grosses Vermögen bsnttean, aber nur geringes
Etnkonnen, das der tinkonuensteuerpflicht nioht unterliegt, haben.
Diese Personen würden sehr aohl in der Lage sein, Kirchensteuer EU
zahlen, sie sind aber grundsdtslioh, da ihr Ein können gering ist,
von der Einkorn»snet euer und demgeaäss auch von der Kirchensteuer be*
freit.

4. Eine Milderung der Auswirkungen dar starken Progression der Ein*
konnensteuer.

Sie führt dasu, dass die KirchensteuerPflichtigen ntt grossen
Einkommen ntt thron Austritt aus der Kirche tlrohen, wenn ihnen nioht
Erleichterungen zugestanden aerdsn. Es könnt dadurch oft su sehr un~
erquicklichen Verhandlungen zwischen dar Kirche und diesen Steuereah*
lern.

5. Die Schaffung der Möglichkeit eines Susgleiohs seisohen dsn
Kirchen geneinden.

ES gibt eahlraiohs firohene^ta&inden, die grosse Varnygensnassen
ihr eigen nennen und deshalb keine Ktrohansteuer ausschreiben, näh*
rsnd auf der anderen Seite Ktrokengemeindon vorhanden sind, die trots
stärkster Aussah" fung ihrer Stttuerkraft doch nioht in der Lage sind,
das notwendigste für die kirchlichen Bedürfnisse eu beschaffen. Es
könnt vor, dass Kirohengenetnden, die nur wenige Kilometer ausatnan*
der liegen, vö'lltg verschiedene fianenaielle Grundlagen haben, ohne



- a -
dass OB bisher »Sgltoh mär, dt« reiche Ktrohengemetnde zur Entlastuni
dar arm an KtrohongeniaiRde heranaustehen,
6. Sine stärker» Sicherung für den Eingang der landesktrohliohen

Va.la.gg.
Wenn die Landeskirche ihr-' Verpflichtungen gegenüber den Kir*

ohangeinbinden Ordnungsnüseig erfüllen soll, tat eins solche Sioherun(
unbedingt erforderlich. Ute Landeskirche hat in lauf« der Zeit so vtt
le Aufgaben und Verpflichtungen der Ktrohengeasinden Übernamen,das*.
es ntoht länger verantwortet werden kann, aahlungsiatlltge Klrohenge*
ueinden au, Ginnten der saunsaltgen au benachteiligen.

SB etnd svar in den lotsten Sahren Versuche gemacht morden,die
Naohtetle dar alten Stiuargesvtagsbung su beseitigen, insbesondere
tat duroh nshrerf Novellen die Möglichkeit gegeben morden, auoh dae
Vermögen sur Ktrohmstouer hsranauaiehen und einen Ausgleich von On=
gareohtigkeiten duroh dag Kirchgeld herbeizuführen, Abgesehen von de,
Kirchgeld, das sich sehr gut bewährt hat, sind aber dies* Versuche
unsulänglioh geblieben.

Se lag deshalb nahe, die ataatliohen Stellen auf die Hünsohe
der Kirche hinzuweisen und darum au bitten, daas der Staat sich nis
einer Abänderung des Ktrohansteusrreohte einverstanden erklären nb'oh>
te. fö'llig abwegig ist es deshalb, die in Auaatoht ganonnena Steuer*
refortu als Ausfluso staatltoher Maohtansprüohe su besetohnen. Die
vorgetragenen ifünsohe sind auoh ntoht etaa im Interesse der landes*
kirahltohen VeriDa.ltungslähSrä.en, via es naoh den Auslassungen des
Rates vermutet vsrden könnte, erörtert norden, sondern allein und
auaaohlieaelioh in Interesse der Xirohsngenetnden, um ihnen die tio'g*
liohkeit »u geben, die ihnen gestellten Aufgaben unter leiohteran
Bedingungen durohsufuhren.

Ale wesentliche Verbesserung eurde dabei von den Kirohen die
Stneiehung der Ktrohsneteuer tu Vage des Steuerabaugsverfahrene an«
gestrebt. Gegen diese Art der Steuereinziehung bestehen gana geviea
ntoht unerhebliche B&denken, So ist su lefürohten, dass öuroh die
unpersönliche Art des Steusrabsuge die Verbindung attischen den Ktr*
ohangeneindegliedern und den XtrshenvorstSnden vielfach verloren
gshen könnte, $a ist ferner nicht von der 3and su ueieen, dase duroh
eine Agitation ohrtatantuKsfetndliohsr Organisationen in den Betrie-
ben der Xirohmauetritt gefördert usrd-'n könnte. Diese Bedenken hat
ben sich aber ale unbegründet erwiesen. Dann in denjenigen deutschen
Landeskirchen, in dnnsn bereits seit Sahren die Kirchensteuer und
suar in voller S6"he, 'ls Lohnabsug atngehoben atrd, haben eich kei*>
nerlai Bsetntrüh.attgungen der genannter, Art ergaben. Die hannov&r*
sehe Landeskirche^ hat deshalb auoh ihrerseits diese Bedenken surüok*
gestellt und surück stellen können, weil naoh der geplanten Neuord*
nung nicht ciis g «saut s Ktrohensteuef dar Lohnst auurpfl i. ahttgen duroh
Lohnabsug ein'tiishn.lten werden soll, sondern nur der auf eine führe**
einkomaiansteuer bis au Äjf 534,— antfallende Teil.

Die Ausführungen des Rates der Evangelischen Kirche der plt-
preusstsohen Union enthalten eine Reih« von SrünrlsStsen, denen man
nur eustinmen kann, und weisen Ziele auf, die von Jeden kirchlich
Oenkanden mit Freuden begriisot aierdun kSnnsn. Leider gehen aber viel
fach die Ausführungen ueit über das Ztsl hinaus und verkennen offen"
bar, dass bei dar Verfolgung duroho.us richtiger Grundgedanken die
tatsächlichen Gegebenheiten nicht ausser Acht gelassen »erden dürfen
wenn man ntoht Weg und Richtung verlieren will.

Die grundsätzliohen Bedenken des Sates bewegen sich in der
Hauptsache in 4 Richtungen, die nachstehend in einzelnen behandalt
»erden aollen:

I.
Ee sttrd behauptet, dass es eich un einvn unzulässigen staatlt*

ohen Singriff in die Hoheitsrsohte dsr Kirche handele.
Ota Rechtslage ist folgende: Such Art.137 Abe.6 dar Retohaver*
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fassung sind die Reltglonsgesollsohaften, »eiche Körperschaften des
ö'ffentltohen Raohtee sind, berechtigt, auf Grund der bürgerlichen
Steuerlisten nach Uassgabe der lande»r echt Hohen Bestimmungen Steuern
»u erheben. Das bedeutet also, dass die ReligionsgeaellSchäften aaar
in der Sntaohlteesung frei sind, ob sie überhaupt Kirchensteuern er-
heben oder ob sie stoh auf freiv>lt$$ge Beitrags beschränken aollen.
Können sie aber su den Zntsohluss, Kirchensteuern »u erheben, so kö'n*
nen sie dies nur nach Massgabe der Landesreohtliohen Bestimmungen.
Her Staat kann also auf ßrund geltenden Rechtes den Kirchen in diesen
Fv.Hi- vorschreiben, nie die Steuererhebung im etnselnen gestaltet »er
den soll. Dabei war es den Kirchen ta preuastsohen Staatsgebiet aber"
lassen, eigene Ktrohenstsuergesetse su basohlieasen, die dann eines
ergänzenden Staategeaftees bedurften. Die Praxis war bislang BÖ,Aas8
sunäohst naoh Fühlungnahme mit den Staat das ktrohliohe ßesets trS
ging, au dem gleichseitig oder gleich darauf das begleitende Staats»
gesets erlassen wurde. Bat der bevorstehenden Regelung ist nun so
verfahren morden, aase auf Grund der ihm von den Kirchen vorgetrage*
nen Wünsche der Staat die Initiative ergriffen hat und von sich aus
<J<?n Entaurf eines Staategesatses att d?n kirchlichen Vertretern be<*
sprachen hat. Diese Uuttehrung des bisher üblichen Weges nag eunäohst
auffällig erscheinen. Irgend welche sachliche Bedeutung hat sie Je"
dooh nicht, weil es völlig gleichgültig ist, ob su' äohat Aaa kirohlt«
ehe und dann das staatliche oder erst das staatliche und dann Aas
kirchliche Qesets ergeht. Naoh dam geltenden Recht ist jed-snfalla
ein Abwichen der beiden Sssetss von einander undenkbar. Es ist rieh"
tig,Aags es sunSahst die Absicht ans Staates gewasen ist, die Kirchen
Steuerreform ohne entsprechende Kirohengesetae in die Wege au leiten.
Damit van? man auch in Preussen den Zustande gefolgt, nie er in vte*
len anderen dvuteohen Landaokirohen bereits immer bestanden hat. Da
jedoch die preueaisehen LanAeskirohen Hvkt darauf legen, dasa an dem
bisherigen Zustande nichts geändert itird, ha'csn vor allem die Vgrtre"
ter der leiden hannoverschen Landeskirchen mit aller Bestimmtheit ver
langt, dass die kirchliche Steuerhoheit in Besug auf den Eriass von
eigenen ktrohliohen Steuerg-metsen aufrecht erhalten bleibe^. Bei die*
sen Verhandlungen ist von den staatlichen Vertretern ausdrücklich an*
erkannt, dass dia Entscheidung darüber, ob überhaupt Klroh.snsteu.ern
gehoben werAvn sollen, lediglich den Kirchen ansteht. I» ünrtgen ist
den klrohliohsn trünsohen dadurch Rsohrung getragen, dass in dem Snt*
wurf des Gesetzes die Bestimmung aufgenommen isird, sä bedürfe au et"
uaigen inhaltlich :j:ber?inattiiM<mden Ktrohenuesotsen eines aetteran
Staategesotses nicht. Damit ist das Recht sum Erlasa eigener, kirch*
Hoher Stou&rgeaetse anerkannt. Wäre es im übrigen mit kirchlichem.
Denken nicht au vereinbaren, d SG die Kirchensteuer allein durch ein
Staatsgesstg geregalt wird, so nüsvta man allerdings feststellen,
dass Landeskirchen wie Bayern und Württemberg schon seit vielen SahT"
sehnten unkirohlioh (jahandelt haben. Auch die katholische Ktrohe,und
si/iar auch in Preussen, hat nur staatliches Kirohensteuerreoht. Ein
unsuläsaiger Eingriff des Staates in ctas ktrohliohe Recht, inabescn*
dere eine einschneidende Veränderung gegenüber asm bisherigen Rechts*
sustand und eine weitere Verminderung der Selbständigkeit der Kirche
in der Frage der ausseren Ordnung kann deshalb in der Vorlage des Ge*
setsesentaurfs nicht erblickt aerden. Vor allem ist es falsch, ii/enn
angenommen wird, dass der Staat ohne Beteiligung der kirohltohsn Or*
gane eins vö'lltge Umgestaltung des Kirohensteuerreahts vornehme. SB
handelt stoh we&er um sine »völlige» Umgestaltung noch sind die ktroh
Hohen Organe ausgeschaltet aorden. Der Plan, einen feil der Kirchen*
Steuer im Ufege des Steuerabsugaverfahrens su erheben, schwebt sohion
seit ffahren und ist immer wisder saisohen den kirchlichen und Staat*
Hohen Instanzen erffrtert norden. Auch Jetst sind in aoahenlangen Ver
handlungen die Wünsche der Kirchen besprochen itnrf matt gehend bei der
Keuregelung berücksichtigt uorden.

II.
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Ee atrd das Bedanken erholen, der neue Entwurf bedeute einen Sin*
griff in die Finanshoheit der Kirahengemetnden.

Auoh dteaes Bedenken tat überapitat. Die Finanshohett der Kirchen
gemeinden besteht in der ffa.uijtsa.Qhe darin, daaa die Xtrohengenetnden
oua eigener Entaohliessu.no feataetsen, welche steuernittel ate nfftig
haben und wie sie das Steueraufkönnen veraenden «ollen. Die Seaohluas*
fa.88u.ng darüber, auf welchem Hege und in welcher Art die Kirchensteuer
aufgebracht s/erden soll, ist dabei nicht vcn so groeaer Bedeutung. Sin\
zukommt, dasa im Gegensatz su der Regelung tn anderen Landeskirchen
nur ein Teil der Ktrohsnateuer, die aog,allgemeine Ktrohenateuar, i»
Hege dea 0Lohnabzug s erfasst werden soll, eodaes nur dieser Teil der
Snt Schliessung dar Klrohengemetnden über die Art der Erhebung entsogen\
wird, fön einen ins Geatoht fallenden ataatliofian Einsriff in die Fi*
nanshohett der Kirohsngemeinden kann deshalb nioht geaproohen werden.
Sedanfalls sind die kirchlichen Notwendigkeiten auch tet dar neuen Re*
gelang in vollen Onfange berücksichtigt.

Die Ausführungen über die teohnisohe Handhabung der Steuererhabunt
sind nioht gans verständlich; ee aerdan a.B.die ffeberisetaungstiKStter
nioht vom Finanzamt, sondern vom Arbeitgeber ausgestellt und die Veran*
lagung sur Ortekiraheneteuer erfolgt nioht duroh die Ftnanaänter, son-
dem duroh die Ktrohenvorstände. Vermutlich etnd die ohne Kenntnis der
Dur oh führungab 'Stimmungen nur schwer in ihrer Tragweite su übersehen* jf
den Ssestse8bßstin.Ku.ngen ntoht gans vorstanden aorden. Ein näheres *
Eingehen hierauf kann unterbleiben, weil es füglich den Staate über* *
lassen bleiben kann, ob sioh seine auf eine Arbeitaereparnte gariahte» l
ten Erwartungen refdllen oder nicht. i

Dasa Jeder Stsuersahler tn Zukunft doppelt erfuaat merde, ist
ntoht riohttg. tfaoh dsn statiatiaohen Unterlagen hat die groase Kehr"
sohl der Steuerpfliohttgen kein "ber S.M 3,000,— (dieaer Setrag ent*
eprioht dem Sö'ohstsats von 234,- RJt für die allgemeine Ktrohensteuer)
hinausgehendes EinkoRinen. Ute anderen Ktrohenatsuersahler eind aber da*m
ran gewohnt, dass aie neben den Absug im Lohnsteuerverfahren im Wege
der Veranlagung auoh nooh su anderen Steuern hurangesogen werden.

Der Sats der allgemeinen Kirchensteuer wird nioht, wie der Sät an*\
nimmt, nö'gliohst niedrig, sondern nö'gltohet hoch aneuaetsen aein, doinitt
die Belastung duroh die Ortakiroheneteuer und die Spanne sutaohen den
beiden Steuerarten nioht eu groas atrd.

Beberaehen ist offenbar auoh, daas eine gem.einao.ne Erhebung mit
anderen Bekenntnissen nur in Frage kommt, uenn die gemeinaane Erhebung l
vereinbart wird. Alle Schall sfolgerungen, die an eine andere Voraus"
setsung geknüpft a/erden, sind deshalb ohne Bedeutung.

III.
Sg wird behauptet, der Sinflues der kirchlichen Zentralbehörden

aerda ütieraäasig gestärkt.
Siersu ist gu sagen, da.ee offenbar ganz oergeeoen ist, daas die f ü \

die kirchliche Finansgebarung Verantwortlichen Stellen der ktrohliohen
Zentralbehörden kr&ft ihres Amtes verpflichtet Bind, das su tun, waa
der Kirohe und ihren Seoieinden sun Beeten gereicht. Lediglich aus die*
eer Verantwortung heraus kann ihre gaante Arbeit beurteilt werden. Ee
ist deshalb auoh gänslioh abwegig, wenn überhaupt von einer »Gefahr»
eines su starken Einfluasea der Xirohenleh&'rden auf die Ktrohangenetn*
den geaproohen wird. Sa tet gans selbstverständlich, ctaest dieser Sin*
flusa nur dasu dienen soll und kann, die Kirohangeneinden tn ihren Aufm
gaben su stärken und au kräftigen.

lieber sehen ist auoh, dass sohlreiohe groaee Aufgaben der Kirchen"
gemeinden, die dteae allein su bewältigen ntoht in Stand sind, auf die
Sesantkirohe übergehen nusaten und daaa diese Aufgaben sun Erliegen
können würden, mann nioht die nötigen Mittel dafür von den Kirohmge*
metnden an die Seaantkirohe abgeführt werden. Durch die Oebertragung
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dieser Aufgaben auf dl« Gesamtkirehe haben die g tr oh engen ein den ein«
KolleMivverantaortung ubernontien, aus der Heraus sie ihren Verpflioh*
tungen naohko nuten nässen. Srheblioh erleichtert aird dio Erfüllung
dieser Verpflichtungen duroh dt» in den neuen ßestts vorgesehene £r*
riohtung eine« Ausgleiohstooks. Dadurch wird es andlioh al'glioh, lel*
stungssohaaohen Ki-rohengeatstndon in ausrat oh enden Hasse au, halfen.

Vö'lltg irrig  ist äs, wenn von einer teilung der V er mb'genshohe i t
setsohen Qeneinden und höheren kirohliohen Verlanden gesprochen wird.
Eine solche Teilung der Verno'genshoheit hörnet in Heiner Weise in fragt
Vermutlich beruht diese irrige Auffassung auf der ebenfalls unsutref"
fenden Annahme, dass die Neuregelung eins Trennung der Kirchensteuer
in Land&S" und Ortekirohenateuer Irtnge. Dasu ist ssu sagen, dann von
der Einführung einer landeskirohensteuer bemusst abgesehen worden ist,
Auoh die allgemeine Kirchensteuer bleibt eine Steuer der Klrohenge*
netnden, die lediglich für alle Ctea.eina.en eines Vert eilungsbestrks,
der ist. Sinverneh&en vtit den kirohliohen Instanaen naoh kirohliohen Se*
stohtspunkt&n bestinnt utrd und oft das 6c<biet einer Stadt nioht über*
schreiten inird, gemeinsam erhoben und auf die Qenetndm des Vertat"
lungsbesirks nach eines, baetimmtsn Schlüssel verteilt wird. Dar Be*
Kenntnis st and der Gemeinden tetrd duroh die Erhebung der allgemeinen
itroh engt euer in Keiner Reise berührt.

Die Befürchtung, dase der Plan der Neuregelung dahin gehe, dt»
gesamte ktrohltohe Steuerveranlagung und Sinsiehung beim finanaant
in einer veretnheitliohten Form su aentraltsteren ist vSllig abwegig.
Die Veranlagung bleibt, soweit nioht das Steuerabaugsverfahren ein"
tritt,  lei dsn Kirohangenelnden, und auoh bei der allgemeinen Kirohen-
Steuer sitrd, wenn die Ktrohtn diesen Wunsch haben, die kirohltohe
Steuerstelle mit den in Frage kommenden Qaaohaften des Finanzamts be-
auftragt werden kennen.

Irreführend ist auoh die Behauptung, dass an der allgemeinen Kir<
ohensteuer, die ohne besondere Ausfälle und Sohn/terigketten herein"
konnte, die ktrohliohen Verwaltungsbehörden bescncL&rs interessiert
seien. Riohtig ist vielmehr, dass voraussiohtlioh die landeskirehlt*
ohe Umlage etea aur SKlfte aus dar allgemeinen Kiroh&nsteuer und sur
anderen Hälfte aus der Ortskireheneteuer su dsoken sein tetrd, so daes
auoh die ktrohliohen Zentral"Inetansen in gleichen Masse Kit den ß«=
meinden an den Ausfällen und Schwierigkeiten teilnehmen. 0<-ss die
»Abgrasung der schmieriger su begehenden Heiden« den ä^aelnden vorbe"
halten bleibe, ist eine ganz unv&rantivortliohe Behauptung.

I V .
Sohlteselioh wird äär Zeitpunkt des Erlasses ala verfehlt be*

sotahnet.
Se mag sugegeben werden, dass der Zeitpunkt nioht gläokltoh ist,

weil die Synoden und sonstigen kirohltohsn Vertretungskörper entweder
nicht v ersannen oder nur unvollständig vorhanden sind. Afan kann aber
auoh der Meinung sein, dass sine Reform, die als un'boäingt notwendig
und unaufschiebbar erkannt ist, und deran Durchführung vielleicht in
späterer Zeit nioht siehr in einer für die Kirchen so günstigen Weise
n&'glioh ist, nioht aurüokge'stellt »erden darf, tieil Voraussat Bungen,
auf die in ruhigen Zeiten selbstverständlich Rücksicht genommen merm
den siuss, Jstst fehlen. Bans gewiss eure es ermü'nsoht, dass Vertreter
des Kirohsnvolks su den neuen Gesets gehö'rt werden. Eine verartwortun
volle JCtrohonleitung wird aber auoh Kittel und Wege finden, kirohll"
ohe Kreise, die für dts Reform, interessiert sind, ia.it manschen und
Ratschlägen su Horte kommen su lassen. In dar hannoverschen Lu-ndeektr
ohe ist Jedenfalls reichlich davon Gebrauch genaoht worden.

Zum, Sahluss kann nur betont werden, daee bei den Verhandlungen
rn.it dsn staatlichen Stellen »it grosser Befriedigung festgestellt
werden konnte, dass der Staat gewillt ist, die ktrohliohen fänsohs
naoh Mö'gltohkett su üerüokstohttgen und ihnen Reohnung au tragen.
Daas dies von dem Rat der Svangeliaohen Kirche der altpreusstsahen
Union nioht erkannt ist, liegt vielleicht daran, dasa ihn der Snteur]

der
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der Eurohführungabeattninungeii, der in vielfacher Bestehuno der Tfer*
vtrkliohung dieesr Wüneohe bringt, nioht cekannt genesen ist. Seilet'
verotändlioh tat dar neue Heg, »*« Jeder neue Heg, mit abfahren vor*
luntien. ES steht aber tu hoffen, dasa etaa Oeaets in astner Jattt vori
Hagenden Gestaltung in Verbindung *tt  den Dur oh führ angäbe ettauungen
dasu dienen wird, die kirchlichen Ftnansveraaltung die Stütze su ge*
ben, die sie notwendig braucht, u» dio gerade in der heutigen Zelt ac
notwendig« Aufbauarbeit der Kirohe ungeatSrt duroh unterteile Sorgen
durchführen tu. können.

Henn gesagt wird, das» die Eigenständigkeit kirohliohen Bandeini
seratö'rt und die Gemeinden in ihrer Selbstverwaltung überaus singe*
schränkt würden, so »ird dam neuen Staats eine Baa&utung augeneeaen,
die ihn saaifelloe nioht innen/ahnt. Wie aohan auageftZhrt, uird an de»
aeeantHohen teil dee Reohta der Selbatvervaltung der KtTOhengeneinde
überhaupt niohte geändert. Der Hauptpunkt der Neuregelung tat nur dtt
ander aar t ige Erhebung eines teilea der Kirohsnateuern und die Abfüh*>
rung von entbehrltohen Usteraohüaeen in einen Ausgletohateok. Ein«
Oefahr, dnea die Semeinden, beaondera uaohaende und vor neuen Aufga=
ben atehende, keine aeitao/iouendfn fliine mehr in Angriff nehuen kenn*
ten, beateht nioht. DO.B Segenteiliat dar Fall. Eret Jetgt werden die
Qeneinden mit Sicherheit auf dsn Eingang der von ihnen benötigten
Steuern raohnen kSnnen, und deshalb leasar in der Lage eein, neue
Pläne in Angriff au nehnen.

Geiaiaa aind auoh in d^n Vorschlag des Staatee einige kirohliohe
Wünaohe unerfüllt geblieben} ao tat s,B.für dia Ortakirohenateuer,
alao für den feil der Kirohensteuer, der naoh mta vor den £>-rohenge~
meinden aur eigenen Qeataltung verbleibt, auf ßrund eines Einsprüche
dee SaiahafinanaminiBtertuna dt» rergangenhettabeateuerung beibehält»
worden. Ferner tat die Aueetrkung Aea lartfaa der Einkonunenatauer nur
bei d-an Ledigen berüokeiohtigt und daa Xtrahgeld tat in eeaentltohen
auf dto einkcßinensteuerfreten Pereonen besohränkt norden. Auf daa
Sänge geaehen sind aber die forteile der Reform, unverkennbar, eodaee
ea unverantwortlich wäre, oenn die Ktrohen daa oo* Staat» angeboten*

Steuergeaetg ablehnen würden.

Hannover, den 2.Hat 1936.
gen. Schnelle

Präsident dse Lzndeskirohananta.


